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Nachrichten 
KdBerichte 

Neuordnung des Aus
bildungsberufes zum/ zur 
Justizfachangestellten 

Andreas Stöhr 

Am 25. April 1996 einigten sich die 

Spitzenorganisationen der Arbeit

geber und Gewerkschaften in einem 

Antragsgespräch beim Bundesmini

ster der Justiz (BMJ) auf die Eckwer

te der zukünftigen Berufsausbildung 

zum/ zur "Justizfachangestellten". 

Die neue Ausbildungsordnung wird 

vom BIBB in Zusammenarbeit mit 

Sachverständigen des Bundes, die 

von Arbeitgeber- (Landesjustizver

waltungen) und Arbeitnehmerseite 

(ÖTV, DAG) benannt wurden, erarbei

tet. Federführend bei der Erarbei

tung und Abstimmung des Rahmen

lehrplans ist das Land Nordrhein

Westfalen. 

Die gegenwärtig in den ausbildenden Lan

desjustizverwaltungen geltenden Regelungen 

(nach § 108 BBiG) für die Ausbildung zum/ 

zur Justizangestellten genügen den durch 

technische, organisatorische und gesell

schaftliche Entwicklungen bedingten verän

derten Anforderungen an die Justizangestell

ten nicht mehr. Daher wird ein bundesein-
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heitlich geregelter Ausbildungsberuf (gern. 

§ 25 BBiG) für Angestellte der mittleren Be

schäftigungsebene der Justiz geschaffen. 

Die künftigen Justizfachangestellten werden 

bei Gerichten und Staatsanwaltschaften in 

sogenannten Serviceeinheiten anfallende Ar

beiten erledigen. 

Die Vermittlung der Fertigkeiten und Kennt

nisse, die für die Erledigung der Arbeit in 

einer Serviceeinheit (unterstützt durch mo

derne luK-Technik) notwendig sind, macht 

eine Ausbildungszeit von drei Jahren erfor

derlich. 

Justizangestellte wurden bisher nur in acht 

Bundesländern (Baden Württemberg, Berlin, 

Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nord

rhein-Westfalen, Saarland und Sachsen-An

halt) ausgebildet, ihre Ausbildung zielt ins

besondere auf den Einsatz im Schreibdienst 

(Kanzleidienst). 

Strukturelle Veränderungen 
in der Justiz 

Durch die 63. Konferenz der Justizministe

rinnen und -rninister in Hannover (1992) 

wurde eine Arbeitsgruppe der Landesjustiz

verwaltungen beauftragt, der Konferenz zu 

berichten, welche organisatorischen, besol

dungsrechtlichen, tarifrechtliehen und lauf

bahnrechtlichen Konsequenzen aus den sich 

abzeichnenden Veränderungen in der Ar

beitswelt der Justiz zu ziehen sind. 

Der Arbeitsgruppe wurden folgende Zielvor

stellungen vorgegeben: 

I. Erhöhung der Effektivität der Justizge

währung, 

2. Anpassung der Justiz an moderne Organi

sationsstrukturen unter Berücksichtigung 

auch der Möglichkeiten und Chancen der In

formations- und Kommunikationstechniken 

(luK-Techniken), 

3. Steigerung der Attraktivität der Arbeits

plätze in den Bürodiensten der Justiz. 



Die Arbeitsgruppe der Landesjustizverwal

tungen hat in ihrem Schlußbericht "Struktu

relle Veränderungen in der Justiz" (Wiesba

den, 1994) Lösungsvorschläge zu den ein

zelnen Fragestellungen und zum Gerichts

management erarbeitet. Aufgrund der Ergeb

nisse der Arbeitsgruppe hielt die Konferenz 

der Justizministerinnen und -minister umfas

sende strukturelle Veränderungen in der 

Justiz und den dafür notwendigen, flächen

deckenden Einsatz moderner IuK-Technik 

für dringend erforderlich. Beschlossen wur

den u. a. die Einrichtung von Serviceeinheiten 

unter Berücksichtigung der jeweiligen örtli

chen und personellen Verhältnisse in den Ge

richten und die Schaffung einer neuen Berufs

ausbildung zum/zur Justizfachangestellten. 

Erhöhte Effektivität 
durch "Serviceeinheiten" 

Eine Serviceeinheit ist die für die Unterstüt

zung eines Richters oder Rechtspflegers zu

ständige Organisationseinheit Serviceein

heiten können zu Servicegruppen zusam

mengefaßt werden. Der Aufgabenbereich ei

ner Serviceeinheit soll die Erledigung aller 

Tätigkeiten umfassen, für die nicht die Zu

ständigkeit des Richters, Rechtspflegers, An

weisungsbeamten, Wachtmeisters oder eines 

Langtextschreibdienstes gegeben ist. 

Die bei den Gerichten bestehende Trennung 

der Arbeitsbereiche Kanzleidienst (Schreib

dienst) und Geschäftsstelle (Geschäftsstellen 

sind für alle nichtrichterlichen Geschäfte ei

nes Gerichts, insbesondere für die Verwal

tung des Schriftguts zuständig und mit min

destens einem Urkundsbeamten des mittle

ren Dienstes besetzt) soll durch die Service

einheiten aufgehoben werden. 

Von der Einführung der Serviceeinheiten 

wird eine Abnahme der Aktentransporte, Ver

einfachung der Aktenverwaltung, Verbesse

rung der Auskunftsfähigkeit und -bereit

schaft, Beschleunigung der Schriftguterstel

lung und eine bessere Nutzung der eingesetz

ten IuK-Techniken erwartet. 

Die Zahl der Auszubildenden entwickelte sich von 1990 bis 1995 wie folgt: 

Auszubildende 3 393 3 373 3 460 3 707 3 813 3 555 

Quelle: Statistisches Bundesamt 

Erweiterter Einsatz von EDV 
bei den Gerichten 

Die Entwicklung im Bereich der IuK-Techni

ken, besonders der Bereich der Bürokommu

nikation, soll verstärkt dabei helfen, Arbeits

abläufe in der Justiz zu vereinfachen und zu 

beschleunigen. Aufgaben wie Verfahrensre

gistrierung, Verwaltung von Karteien, Termi

nen, Ladungen und Fristen, Verfahrensab

schlußtätigkeiten, Verwalten und Anzeigen 

von Verfahrensdaten, Anlegen von Statistiken 

und sonstigen Daten, Schriftguterstellung 

von ,,kleinem Schreibwerk" und standardi

sierbaren Texten, Kostenabrechnung und Da

tenfernübertragung sollen mit Hilfe der Da

tenverarbeitung erledigt werden. Die dafür 

benötigte Hard- und Software ist bei vielen 

Gerichten bereits vorhanden. 

Entwurf der Berufsbildpositionen (Stand 5. 3. 1997): 

1. Das ausbildende Gericht 

Neue Ausbildungsplätze 

Von den Landesjustizverwaltungen, die bis

her keine Ausbildungsplätze für Justizange

stellte angeboten haben, wurde als Grund 

1.1 Stellung und Aufgaben des ausbildenden Gerichts innerhalb der Justiz 

1.2 Berufsbildung, Arbeits- und sozialrechtliche Grundlagen 

1.3 Umweltschutz, Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

2. Kommunikation und Kooperation in berufstypischen Situationen 

3. Büroorganisatorische Abläufe 

4. Arbeitsorganisation 

5. Informationsverarbeitung 

5.1 Informations- und Kommunikationstechniken 

5.2 Textverarbeitung, Textformulierung, Textgestaltung 

5.3 Datenschutz und Datensicherheit 

6. Kosten- und Entschädigungsrecht 

7. Fallbezogene Rechtsanwendung in Zivilverfahren 

7.1 Zivilprozeß 

7.2 Zwangsvollstreckung 

7.3 Konkurs, Vergleich und lnsolvenzen 

7.4 Ehe- und Familiensachen 

8. Fallbezogene Rechtsanwendung im Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren 

9. Fallbezogene Rechtsanwendung in Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

9.1 Grundbuch 

9.2 Nachlaß 

9.3 Vormundschaftsgerichtliche Angelegenheiten, Betreuung 

9.4 Öffentliche Register 
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u. a. das Fehlen einer bundeseinheitlichen 

Ausbildungsordnung nach § 25 BBiG ge

nannt. Dieses Ausbildungshemmnis wird mit 

lnkrafttreten der Ausbildungsordnung besei

tigt, die am Leitbild eines Mitarbeiters in ei

ner Serviceeinheit ausgerichtet ist. Dadurch 

ist eine Zunahme von Ausbildungsplätzen im 

Bereich der Justiz zu erwarten. 

Die neue Berufsausbildung zum/zur Justiz

fachangestellten befähigt sowohl zur Arbeit 

in den Serviceeinheiten der Gerichte und 

Staatsanwaltschaften als auch in analogen 

Aufgabengebieten im kaufmännischen und 

verwaltenden Bereich. 

Die neue Ausbildungsordnung wird voraus

sichtlich am 1. August 1998 in Kraft treten. 

Ausbildungsberater, 
Ausbildungsplatz
entwickler, Ausbildungs
platzwerber - Ergebnisse 
einer Befragung 

Barbara Schulte 

Im Auftrag des Bundesministeriums 

für Bildung, Wissenschaft, For

schung und Technologie (BMBF) hat 
das Bundesinstitut für Berufsbil

dung mit Unterstützung des Deut

schen Industrie- und Handelstags so

wie des Zentralverbands des Deut

schen Handwerks im Herbst 1996 ei

ne Befragung bei Ausbildungsbera

tern, Ausbildungsplatzentwicklern 

und Ausbildungsplatzwerbern über 

deren Erfahrungen zur Ausbil

dungsbereitschaft von Betrieben 

und den betrieblichen Ausbildungs

hemmnissen durchgeführt. 

An der Befragung haben 605 Mitarbeiter/ 

-innen der Kammern, 450 Ausbildungsberater 

(davon 100 aus den neuen Ländern), 90 Aus

bildungsplatzentwickler (nur neue Länder) 

und 65 Ausbildungsplatzwerber (davon 40 

Prozent aus den neuen Ländern) teilgenom

men. Zwei Drittel der Befragten sind in den 

Industrie- und Handelskammern und ein 

Drittel in Handwerkskammern beschäftigt. 

Das Funktionsbild dieses Personals der 

Kammern ist sehr verschieden. Nach § 45 

Abs. I BBiG und § 41 a HwO haben die 

Kammern die Durchführung der Berufsaus

bildung zu überwachen sowie durch Bera

tung der Ausbildenden und Auszubildenden 

die Ausbildung zu fördern und zu diesem 

Zweck Ausbildungsberater zu bestellen. 1 

Seit Mitte 1995 werden in den neuen Län

dern im Rahmen eines mehrjährigen Förder

programms des BMBF rd. 150 Ausbildungs

platzentwickler bei den Kammern mit dem 

Ziel eingesetzt, zusätzliche Ausbildungsplätze 

in Betrieben durch gezielte Beratung und 

praktische Hilfestellung zu mobilisieren. 2 Da

neben werden von den Kammern Ausbildungs

platzwerber beschäftigt, die versuchen, durch 

persönliche Ansprache von Betriebsinhabern 

neue Ausbildungsplätze zu akquirieren. 3 

Tätigkeitsmerkmale 

Entsprechend dieser unterschiedlichen Auf

gabenstellungdifferieren die Tätigkeitsmerk

male der drei Gruppen zum Teil erheblich. 

Ausbildungsplatzwerber und auch die -ent

wickler führen deutlich mehr Akquisitions

gespräche mit den Betrieben (rund 75 Pro

zent) als die Ausbildungsberater (55 Pro

zent). Die Ausbildungsplatzentwickler besu

chen die Betriebe häufiger mehrmals, wäh

rend sich ihre anderen Kammerkollegen 

überwiegend auf einen Betriebskontakt be

schränken. Ausbildungsberater besuchen 

nicht ausbildende Betriebe (knapp 30 Pro

zent) weit weniger als die Ausbildungsplatz

entwickler und -werber, die zu mehr als 50 

Prozent dort ihre Ansprechpartner suchen. 

Ausbildungsplatzwerber zielen bei ihren Ak-
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quisitionsaufgaben überwiegend auf größere 

Betriebe, während die Berater ihre Aufgaben 

nach eigenen Angaben vor allem in Klein

und Mittelbetrieben erfüllen. 

Erfahrungen bei der Mobilisierung 
von Ausbildungsplätzen 

Trotz der unterschiedlichen Aufgabenstellun

gen und Kontakte mit Betrieben gleichen 

sich die gesammelten Erfahrungen bei der 

Mobilisierung zusätzlicher Ausbildungsstel

len weitgehend: Am leichtesten sind zusätzli

che Ausbildungsstellen zu gewinnen in Be

trieben bis zu 50 Beschäftigten, die schon 

längere Zeit existieren, von jüngeren Inha

bern geführt werden und bereits über Ausbil

dungserfahrungen verfügen. Ausbildungsre

serven werden aber auch in Betrieben gese

hen, die bislang noch nicht ausgebildet ha

ben. Schwieriger wird nach Ansicht der Be

fragten die Akquisition von Ausbildungsstel

len mit zunehmender Betriebsgröße, in neu 

gegründeten Betrieben, in Betrieben, die erst 

seit kurzer Zeit ausbilden sowie in Betrieben 

mit einem älteren Betriebsinhaber. Dies gilt 

auch für Betriebe auf dem Lande oder in 

Großstädten. Leichter ist die Gewinnung von 

zusätzlichen Ausbildungsplätzen in klein

städtischer Lage. 

Erwartungen der Betriebe 

Deutliche Unterschiede weisen aber die Hin

weise auf, welche Hilfestellungen die be

suchten Betriebe von Beratern, Entwicklern 

und Werbern erwarten. Diese Unterschiede 

deuten auf eine gewisse Arbeitsteilung zwi

schen ihnen hin, aber auch auf eine unter

schiedliche Erwartungshaltung der Betriebe 

in den alten und neuen Ländern (s. Tab. 1). 

Die nur in den neuen Ländern tätigen Ausbil

dungsplatzentwickler sind stärker als ihre 

Kollegen mit allgemeinen Fragen zur Pla

nung und Durchführung sowie mit konkreten 


